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Sehr geehrte Kolleginnen, 
sehr geehrte Kollegen,
den Leitartikel in der vergangenen Ausgabe des niedersachsen ma-
gazins habe ich mit den Worten begonnen: „Es tut sich etwas …“ 
Und tatsächlich – wir haben eine erste wichtige und aus meiner 
Sicht auch zielführende Entscheidung zur Alimentation, also zur 
 Beamtenbesoldung und -versorgung.

 < Entscheidung BVerfG für Berlin

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat Mitte November 
eine Entscheidung getroffen, bei der das Land Berlin als Beklagte 
im Ergebnis eine schwere Niederlage einstecken musste. So stell-
ten die Richterinnen und Richter des Zweiten Senats fest, dass die 
Beamtenbesoldung für eine Vielzahl der Besoldungsstufen in den 
vergangenen Jahren teilweise eklatant verfassungswidrig war.

Dabei ging es um sämtliche A-Besoldungsordnungen des Landes 
Berlin in der Betrachtung des Zeitraums vom 1. Januar 2008 bis zum 
31. Dezember 2020. Doch die Entscheidung – und das ist noch ein-
mal wichtig an dieser Stelle zu betonen – hat zwar keine direkten 
Auswirkungen auf das Land Niedersachsen, dürfte aber gleichfalls 
eine ganz besondere Bedeutung im Ergebnis, vermutlich auch für 
unser Bundesland, haben.

 < Weiterentwicklung der Rechtsprechung

So hat das Bundesverfassungsgericht seine bisherige Rechtspre-
chung der vergangenen Jahre maßgeblich weiterentwickelt und 
 dabei vor allem diverse Berechnungsparameter vollkommen neu 
definiert. Und eben diese neuen Berechnungsparameter hat das 
Bundesverfassungsgericht nunmehr bei der Berechnung der in 
Rede stehenden Besoldung in Berlin zugrunde gelegt und dem Ber-
liner Senat eine evidente Unteralimentation, also eine deutlich zu 
geringe Bezahlung, seiner Beamtinnen und Beamten bescheinigt.

Weiterentwickelt und konkretisiert stellt sich nunmehr das Prü-
fungsschema dar, denn das Bundesverfassungsgericht gibt im Er-
gebnis einen konkreten Dreischritt vor – bestehend aus Mindest-
besoldung, Fortschreibungsprüfung und Ausnahmemöglichkeiten. 
So besteht die zunächst vorzunehmende Grundprüfung der Min-
destbesoldung in der Frage, ob die Besoldung eine gewisse Grenze 
unterschreitet. Zwar räumt das Bundesverfassungsgericht dem 
(und den) jeweiligen Landesgesetzgeber(n) einen Spielraum der 
Entscheidungen ein, klar ist aber, dass die Besoldung einen hinrei-
chenden Abstand zu einem den Beamten und seine Familie treffen-
den realen Armutsrisiko sicherstellt.

Diese Formulierung erinnert zwar im Grundsatz an die uns bekann-
te 115-Prozent-Grenze zur sozialen Grundsicherung, wird nunmehr 
aber neu berechnet: Hier kommt der aus der Armutsforschung be-
kannte Begriff der sogenannten Prekaritätsschwelle von 80 Prozent 
des Median-Äquivalenzeinkommens ins Spiel. Wird diese Schwelle 
unterschritten, ist jede weitere Prüfung obsolet, da schon in die-
sem Moment ein Verstoß gegen das Alimentationsprinzip vorliegt 
und demzufolge die Verfassungswidrigkeit der Besoldung festzu-
stellen ist.

 < Neue Berechnungs-
grundlage

An dieser Stelle möchte ich dar-
auf hinweisen, dass für alle 
 Beteiligten nunmehr eine ein-
deutige Berechnungsgrundlage 
geschaffen wurde, die Feinjus-
tierung – also die finale Berech-
nungsgrundlage für die jeweili-
gen Besoldungsgruppen – aber einer sehr strukturierten Überprüfung 
bedarf. Gleichzeitig hat das Bundesverfassungsgericht den in der 
Vergangenheit auch aus meiner Sicht unangebrachten Querver-
gleich zum Mindestmaß der sozialen Sicherung endlich beendet. 
Welche tatsächlichen Auswirkungen die Neuanlegung dieses Maß-
stabes hat, muss nunmehr intensiv betrachtet und berechnet wer-
den – die bereits vorgenommenen Auswirkungen auf das Land 
Berlin sprechen hinsichtlich der Unteralimentierung aber schon 
jetzt eine klare Sprache.

In einem zweiten Schritt hat das Bundesverfassungsgericht darü-
ber hinaus dem Landesgesetzgeber eine Fortschreibungsprüfung 
vorgegeben, nach welcher die Beamtenbesoldung „fortlaufend an 
die Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen 
Verhältnisse und des allgemeinen Lebensstandards angepasst 
wird“. Dieses erfolgt unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
Entwicklung, aber auch unter Berücksichtigung einer wertenden 
Gesamtschau. Wenn nunmehr angesichts von drei Vergleichsgrö-
ßen, nämlich Tariflohnindex, Nominallohnindex und Verbraucher-
preisindex, eine deutliche Abweichung bei nur einem Index von 
mindestens fünf Prozent festgestellt wird, stellt auch dieses ein In-
diz für eine evidente Missachtung des Alimentationsprinzips dar.

Auch an dieser Stelle hat das Bundesverfassungsgericht einige kon-
kretisierende Hinweise mit eingebaut. Auf Basis eines sogenann-
ten Sicherungsmechanismus reicht dem Landesgesetzgeber nicht 
mehr nur eine regelmäßige Anpassung, sondern es ist gleichzeitig 
auch eine Betrachtung der tatsächlichen Entwicklung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse vorzunehmen. Auch an dieser Stelle sei 
der Hinweis erlaubt, dass beide Schritte unabhängig voneinander 
zu betrachten sind: Ist nur einer von beiden Parametern nicht er-
füllt, muss von einem Verstoß gegen das Alimentationsprinzip aus-
gegangen werden.

Eine besondere Beachtung erfährt nun aber auch die dritte Prüfungs-
ebene, die dem Landesgesetzgeber durchaus noch eine gewisse Hin-
tertür bietet. So kann ein Alimentationsverstoß ausnahmsweise ge-
rechtfertigt sein, wenn eine „Kollision mit verfassungsrechtlichen 
Werteentscheidungen oder Instituten zu bejahen“ ist. Diese dritte 
Stufe dürfte in der Bewertung nicht unerheblich sein, bietet diese 
doch einen durchaus nicht unerheblichen Spielraum. Die damit 
 verbundene juristische Prüfung könnte Raum bieten für erneute Aus-
einandersetzungen. Hier bleibt die weitere Entwicklung ebenso ab-
zuwarten wie die konkreten Ausführungen des Bundesverfassungs-
gerichts im Rahmen der endgültigen Beschlussbegründung. Eines 

 < Zur Sache

 < Alexander Zimbehl,  
1. Landesvorsitzender
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aber zumindest ist klar: Das durch das Land Berlin dargestellte Argu-
ment der angespannten Haushaltslage und die damit verbundene 
Nichtumsetzbarkeit von Besoldungsanpassungen dienen nicht als 
Argument der dritten Prüfstufe.

 < Nachzahlungen

Von besonderem Interesse ist zudem die Frage der Nachzahlungen 
und damit verbunden eventueller Zeiträume. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat zumindest klargestellt, dass im Minimum die Klä-
ger und diejenigen anspruchsberechtigt seien, über deren Klagen 
noch nicht entschieden wurde. Gleichzeitig hat das Bundesverfas-
sungsgericht betont, dass es nicht darauf ankomme, „ob ein förm-
liches Widerspruchs- oder Klageverfahren schwebt; entscheidend 
ist, dass sich die Beamten zeitnah gegen die Höhe ihrer Besoldung 
mit den statthaften Rechtsbehelfen gewehrt haben. Dadurch kann 
dem Haushaltsgesetzgeber nicht unklar geblieben sein, in wie vie-
len Fällen es möglicherweise zu Nachzahlungen kommen wird.“

Genau an diesem Punkt könnte es sich tatsächlich ausgezahlt ha-
ben, in der Vergangenheit unserem verbandspolitischen und ge-
werkschaftlichen Rat zu folgen und Widerspruch gegen die Alimen-
tation eingelegt zu haben. Ob und in welchem Umfang tatsächlich 
Nachzahlungen zu erwarten sind, kann in der Tat frühestens bei 
Vorliegen einer Entscheidung für Niedersachsen gesagt werden; 
die aktuellen Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts geben 
aber Anlass zur Hoffnung.

 < Was bedeutet es für Niedersachsen?

Doch was bedeutet diese „Berliner Entscheidung“ nunmehr in der 
Gesamtbetrachtung für Niedersachsen? Seien Sie versichert, diese 
Frage ist an mich persönlich und an uns als Verband in den vergan-
genen Tagen wiederholt herangetragen worden. In der direkten 
Wirkung sind unsere Kolleginnen und Kollegen selbstverständlich 
zunächst nicht betroffen – aber die in der Gesamtbetrachtung zu 
begrüßende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dürfte 
mehr sein als nur ein Fingerzeig für die nun anstehenden Entschei-
dungen, auch für die Musterklage des dbb niedersachsen, welche 
bereits seit 2018 beim Bundesverfassungsgericht liegt.

Und genau hier befinden wir uns erneut im Modus des „Kopfschüt-
telns“ ob der bislang wahrzunehmenden politischen Reaktionen in 
Hannover. So unterstreicht diese Entscheidung, unabhängig von 
den neuen Berechnungsparametern, die langjährige Auffassung 
des dbb niedersachsen und seiner Mitgliedsorganisationen. Bereits 
seit Jahren haben wir, nahezu gebetsmühlenartig, diese Landes-
regierung und jeweilige Vorgängerregierungen aufgefordert, die 
Besoldungstabellen anzupassen und finanzielle Vorsorge für eine 
mögliche Entscheidung zu treffen. Passiert ist weder das eine noch 
das andere.

 < Finanzministerium muss reagieren

Der niedersächsische Finanzminister Heere hingegen ließ kurz nach 
der Entscheidung verlauten, dass er den Beschluss zur Kenntnis neh-
me und in eine inhaltliche Prüfung, zumindest bis zum Jahr 2022, ein-
steigen werde. Spätestens jetzt erwarte ich vom Niedersächsischen 
Finanzministerium, auch unter Berücksichtigung der erheblichen Aus-
einandersetzungen dieses Jahres – betreffend die Widerspruchsver-
fahren –, mehr als nur ein Kenntnisnahmesignal. Diese Landesregie-
rung wäre gut beraten, insbesondere auch im Hinblick auf die Vielzahl 
der Betroffenen, nunmehr umgehend Abhilfe zu leisten und sich auf 

eine möglicherweise unmittelbar bevorstehende Entscheidung für 
Niedersachsen vorzubereiten. Stattdessen versucht das Land Nieder-
sachsen erneut, mit kleinteiliger Flickschusterei Schadensbegrenzung 
zu betreiben. So befindet sich derzeit ein Gesetzentwurf in der Ver-
bandsbeteiligung, der für das Jahr 2025 eine zusätzliche Sonderzah-
lung in vergleichsweise geringer Höhe regelt. Unabhängig davon, dass 
dabei erneut die Pensionäre von einer Erhöhung ausgenommen wer-
den, sind auch diese Maßnahmen nicht im Minimum ausreichend, 
die eigenen Beamtinnen und Beamten angemessen zu besolden.

Selbst die derzeit vorgelegte Gesetzesbegründung ist durch die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nunmehr obsolet. 
Wir haben im Ergebnis den niedersächsischen Finanzminister nun-
mehr deutlich aufgefordert, endlich den Vorschlägen des dbb nie-
dersachsen zu folgen und sich nicht weiter hinter dem eigenen Zeit-
spiel zum Nachteil der Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen 
zu verstecken! Die Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen ha-
ben es verdient, ebenso wie die Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger, endlich fair und anständig behandelt zu 
werden. Einer Alimentationspolitik nach Kassenlage hat das Bun-
desverfassungsgericht richtigerweise nunmehr einen klaren Riegel 
vorgeschoben.

Lassen Sie mich auch dieses an dieser Stelle noch einmal deutlich un-
terstreichen: Die Karlsruher Entscheidung für das Land Berlin ist ein 
deutliches Signal in Richtung des beklagten Bundeslandes, aber auch 
aller anderen Bundesländer, die eigenen Beamtinnen und Beamten 
ebenso wie die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fänger endlich verfassungsgemäß zu alimentieren, also zu besolden 
und zu versorgen. Auch wenn diese Entscheidung keine direkten Aus-
wirkungen für Niedersachsen hat, so stellt sie doch für uns bereits 
den zweiten wichtigen Punktsieg in dieser Frage, nach der Einigung 
zu den Widerspruchsverfahren 2023 und 2024, dar.

Dabei erlauben Sie mir den Hinweis, dass das Bundesverfassungs-
gericht sich in seiner „Berliner Entscheidung“ nicht zur verfassungs-
rechtlichen Bewertung des Familienergänzungszuschlages und des 
Partnereinkommens geäußert hat. Dies liegt im Schwerpunkt da-
ran, dass diese Elemente nicht Teil des zugrunde liegenden Klage-
verfahrens waren. Wir nehmen aber zum einen die kürzlich ergan-
gene Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Schleswig-Holstein 
in dieser Frage positiv zur Kenntnis, die sich klar ablehnend bezüg-
lich des Familienergänzungszuschlages geäußert hat. Zum anderen 
nehmen wir gleichfalls positiv die Ergebnisse einer Expertenanhö-
rung im nordrhein-westfälischen Landtag zur Kenntnis, die sich 
ebenfalls detailliert mit dieser Frage auseinandergesetzt hat.

Das Land Niedersachsen ist aus meiner Sicht gezwungen, schon jetzt 

das Besoldungsrecht vor dem Hintergrund der Karlsruher Entschei-

dung und der hier im Weiteren zitierten Rechtsauffassungen nun-

mehr zwingend zu korrigieren. Ein Spiel auf Zeit, weitere punktuel-
le Maßnahmen, von denen nur Einzelne betroffen sind, können und 
werden wir nicht akzeptieren.

Ihr/Euer

Alexander Zimbehl
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„Wir sind die Lösung!“

Unsere Forderung: 7 Prozent, mindestens 300 Euro
„Der öffentliche Dienst ist die Lösung für viele der Pro bleme, die unser Land derzeit und in Zukunft in 
ihrem Bann halten. Man muss ihn nur lassen und man darf ihn nicht länger beschneiden“, leitete dbb 
Chef Volker Geyer sein Statement bei der Pressekonferenz ein, in der die Gewerkschaften der Öffent­
lichkeit am 17. November 2025 in Berlin ihre Forderungen vorstellten.

„Die Menschen zweifeln zumeist 
nicht an Demokratie und Pluralis­
mus, sie misstrauen aber einem 
Staat, der die Basics nicht geregelt 
bekommt“, führte Geyer weiter 
aus. „Bröckelnde Autobahnbrü­
cken, fehlendes Pflegepersonal, 
unbesetzte Stellen in den Schulen 
oder schwindendes Sicherheits­
gefühl bei vielen Bürgerinnen und 
Bürgern haben oftmals die glei­
che Ursache. Es fehlt dem öffent­
lichen Dienst an Personal. Und 
 genau das muss Thema der anste­
henden Einkommensrunde mit 
den Ländern sein.“ In diesem Sin­
ne versteht der dbb zum Beispiel 
seine lineare Kernforderung von 
7 Prozent, mindestens 300 Euro, 
als Teil einer notwendigen Offen­
sive für einen handlungsfähigen 
öffentlichen Dienst.

 < Die Forderungen des dbb

 < Entgelt

 > Erhöhung der Tabellenent­
gelte der Beschäftigten um 
7  Prozent, mindestens aber 
300 Euro monatlich, bei einer 
Laufzeit von zwölf Monaten

 > Erhöhung der Zeitzuschläge 
gemäß § 8 Abs. 1 TV­L um je­
weils 20 Prozentpunkte und 
Errechnung auf der Basis der 
individuellen Stufe, mindes­
tens jedoch der Stufe 3

 > Erhöhung der Entgelte der 
Auszubildenden, Studieren­
den, Praktikantinnen und 
Praktikanten um 200 Euro 
monatlich bei einer Laufzeit 
von zwölf Monaten

 < Auszubildende und  
Studierende

 > Übernahme der Auszubilden­
den und dual Studierenden 

nach erfolgreich abgeschlosse­
ner Ausbildung unbefristet und 
in Vollzeit im erlernten Beruf

 > Tarifierung der Arbeitsbedin­
gungen der studentischen 
 Beschäftigten, insbesondere:  
einheitliches Mindeststun­
denentgelt von 17 Euro im 
ersten Beschäftigungsjahr, 
18 Euro im zweiten Beschäfti­
gungsjahr und 19 Euro ab 
dem dritten Beschäftigungs­
jahr (Beginn ab dem ersten 
Arbeitsvertrag); Mindestver­
tragslaufzeit von 24 Monaten 
für jeden einzelnen Vertrag; 
Mindeststundenumfang von 
40 Stunden pro Monat (Un­
terschreitung nur auf Antrag 
der Beschäftigten).

 < Die Erwartungen des dbb

 < Beschäftigte

 > Angleichung der Arbeitsbe­
dingungen im Tarifgebiet Ost 
an das Tarifgebiet West, ins­
besondere: Regelung zur 
 ordentlichen Unkündbarkeit, 
Angleichung der Arbeitszeit 
an Unikliniken

 > Erhöhung der Attraktivität 
der  Arbeitsbedingungen im 
 Länderbereich, insbesondere 
durch stufengleiche Höher­
gruppierung und Erhöhung 
der Wechselschicht­ und 
Schichtzulagen nach dem Vor­
bild des TVöD

 > Mitgliedervorteilsregelung: 
ein zusätzlicher freier Tag für 
Gewerkschaftsmitglieder

 > Einführung eines Sonderkün­
digungsrechts der Sonderre­
gelungen für Beschäftigte im 
Sozial­ und Erziehungsdienst 
(§ 52 TV­L)

 > Einstieg in Verhandlungen zur 
Reform der Entgeltordnung 
Länder

 > Umsetzung der Verhand­
lungszusage zum TV EntgO­L 
aus 2019, insbesondere zur 
vollständigen Einführung der 
Paralleltabelle für tarifbe­
schäftigte Lehrkräfte

 < Auszubildende, Studie-
rende, Praktikantinnen 
und Praktikanten

 > Übernahme in Stufe 2 der je­
weiligen Entgeltgruppe nach 
erfolgreichem Abschluss der 
Ausbildung

 > Mobilitätszuschuss als Wahlmo­
dell: Übernahme des Deutsch­
landtickets oder Tankkosten­
zuschuss in Höhe von 50 Euro

 > Tarifierung der praxisinteg­
riert dual Studierenden

 < Beamtinnen und 
 Beamte, Versorgungs-
empfängerinnen und 
Versorgungsempfänger

Zeit­ und wirkungsgleiche Über­
tragung des Verhandlungser­
gebnisses auf die Beamtinnen 
und Beamten sowie Versor­
gungsempfängerinnen und Ver­
sorgungsempfänger der Länder 
und Kommunen

Gesellschaftliche Pro bleme bei 
den Verhandlungen nicht aus­
klammern

Als Andreas Hemsing, Fachvor­
stand Tarifpolitik im dbb, die 
Bundestarifkommission nach 
erfolgtem Forderungsbeschluss 
auf die anstehende Einkom­
mensrunde einschwor, machte 
er deutlich, „dass Konflikt und 

Kompromiss natürlich auch zu 
dieser Einkommensrunde gehö­
ren werden. Und zu beidem sind 
wir in der Lage. Aber es geht an­
gesichts der angespannten ge­
sellschaftlichen Lage auch um 
etwas anderes: Die Position der 
am Potsdamer Verhandlungs­
tisch sitzenden Arbeitgeberver­
treter, sich nur als Abgesandte 
ihrer Finanzministerien zu ver­
stehen, würde der allgemeinen 
Situation nicht gerecht.

Dieser Blickwinkel allein war nie 
hilfreich und es ist angesichts 
der für jedermann sichtbaren 
Pro bleme in allen Bereichen des 
öffentlichen Dienstes – egal ob 
Sicherheit, Bildung, Pflege, Kul­
tur oder auch bürgernahe Ver­
waltung – nicht länger akzepta­
bel, diese Pro bleme bei den 
Verhandlungen einfach auszu­
klammern. Das werden wir 
nicht zulassen.“ 

Allerdings stellten beide, Geyer 
und Hemsing, auch klar, dass 
der dbb mit seinen Forderungen 
und mit seiner Kritik keine offe­
nen Türen einrennen wird. Und 
deshalb brauchen wir nicht nur 
motivierende Forderungen und 
gute Argumente. Genauso brau­
chen wir auch Geschlossenheit 
und Aktionsfähigkeit, um unse­
re berechtigten Anliegen durch­
zusetzen.

 < Beide Statusgruppen 
werden gebraucht

Beides werden wir von beiden 
Statusgruppen brauchen. In 
diesem Sinne ergänzte Roland 
Staude, Landesbundchef des 
DBB NRW: „Eine zeit­ und wir­
kungsgleiche Übertragung wird 
zum Lackmus­Test für die Lan­
desregierungen, ob sie es mit 
ihrer Wertschätzung für den öf­

4

d
b

b
 b

e
a

m
t
e

n
b

u
n

d
 u

n
d

 t
a

r
if

u
n

io
n

 n
ie

d
e

r
s

a
c

h
s

e
n

> niedersachsen magazin | Dezember 2025



fentlichen Dienst tatsächlich 
ernst meinen.“ Eine zeit- und 
wirkungsgleiche Übertragung 
des Tarifabschlusses auf die 
Landes- und Kommunalbeam-
tinnen und -beamten sowie die 
Versorgungsempfänger/-innen 
wird mit Sicherheit in nahezu 
allen Bundesländern kein 
Selbstläufer. Die Einkommens-
runde geht also alle an und des-
halb müssen auch alle mithel-
fen.

 < Wie geht’s weiter?

Die Tarifverhandlungen starten 
am 3. Dezember 2025 in Berlin 
und werden am 15./16. Januar 
2026 in Potsdam fortgesetzt, 
wo sie in der dritten Verhand-
lungsrunde vom 11. bis 13. Feb-
ruar 2026 auch enden werden. 
Selbstverständlich wird der dbb 
in dieser Zeit stets tagesfrisch 
über mögliche Demos und 
Streiks berichten.

 _
Weitere Infos zur 
aktuellen
Einkommensrunde 
finden Sie unter: 
www.dbb.de/einkommensrunde

Landesvorstandssitzung am 6. November 2025
Am 6. November fand die Landesvorstandssitzung des dbb niedersachsen statt. Der Landesvorstand 
war dabei fast vollzählig anwesend und die Tagesordnung war gut gefüllt.

Der 1. Landesvorsitzende des 
dbb niedersachsen, Alexander 
Zimbehl, begrüßte die anwesen-
den Kolleginnen und Kollegen im 
Sitzungsraum der Geschäftsstel-
le und eröffnete die Sitzung.

In der Sitzung gab der 1. Landes-
vorsitzende in seinem umfas-
senden politischen Bericht 
 einen Sachstand zum Thema 
„Amtsangemessene Alimenta-
tion“ ab.

Alexander Zimbehl erläuterte 
die Lage zu den Widerspruchs-
verfahren und den damit zu-
sammenhängenden Entwick-
lungen, welche sich seit dem 
Erlass des MF aus April 2025 er-
geben haben.

Die beiden Verfahren des dbb 
niedersachsen wurden durch 
die Verwaltungsgerichte ru-
hend gestellt, da ohne eine 
höchstrichterliche Entschei-
dung in Karlsruhe eine Entschei-
dungsfindung nicht möglich ist.

Ende Oktober wurde sodann  
in einem Spitzengespräch mit 
der Landesregierung eine „Ver-
ein barung“ getroffen. Die 
 Gewerkschaften werden Be-
soldungsempfängerinnen und 
-empfänger benennen, die zeit-
nah eine Klage gegen ihre Besol-
dung im Jahr 2023 oder 2024 
 erheben wollen. Deren Wider-
sprüche wird das Niedersächsi-
sche Landesamt für Bezüge und 
Versorgung bescheiden. So soll 

bewusst eine begrenzte Anzahl 
von Klagen ausgelöst werden, 
die ein möglichst breites Spekt-
rum unterschied licher Fallkons-
tellationen abbilden. Für alle üb-
rigen Beamtinnen und Beamten 
besteht zunächst keine Not-
wendigkeit mehr, Klage einzu-
reichen. Sie müssen allerdings 
nach wie vor jährlich Wider-
spruch erheben, sofern sie ihre 
Besoldung weiterhin für rechts-
widrig halten.

Landesregierung und Gewerk-
schaften erhalten durch dieses 
Vorgehen zügig eine Klärung in 
der Sache. Die Verwaltungs-
gerichte wiederum haben die 
Möglichkeit, Entscheidungen zu 
treffen, ohne durch ein massen-

haftes Klageaufkommen belas-
tet zu werden. Aus den Urteilen 
zu dieser begrenzten Zahl von 
Verfahren können schließlich 
beide Seiten Schlussfolgerun-
gen für den weiteren Fortgang 
der Auseinandersetzung zie-
hen.

Der Landesvorstand sprach so-
dann auch über das neue Diszi-
plinargesetz, die Sachstände zu 
den § 81er- Vereinbarungen so-
wie selbstverständlich die aktu-
ellen Tarifverhandlungen.

Zum Schluss wurde in der sehr 
guten und konstruktiven Sit-
zung noch über den Haushalt 
und anstehende Termine ge-
sprochen.

 _

 < Landesvorstand des dbb niedersachsen
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Landeshauptvorstandssitzung am 20. November 2025

Am 20. November 2025 fand im 
Fora Hotel Hannover die Sitzung 
des Landeshauptvorstandes des 
dbb niedersachsen statt.

Alexander Zimbehl begrüßte 
dabei die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sowie das Ehrenmit-
glied des dbb niedersachsen, 
Gitta Franke-Zöllmer.

Es fand sodann eine Trauer-
minute für Reinhold Dreger 
statt. Am 28. September 2025 
ist unser Kollege Reinhold 
 Dreger plötzlich und unerwar-
tet im Alter von 72 Jahren ver-
storben.

 < Alimentation

Alexander Zimbehl gab sodann 
auch vor dem Landeshauptvor-
stand einen umfassenden Be-
richt zur Alimentation ab.

Diesen ergänzte er nun noch um 
eine aktuelle Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts, 
welche nur einen Tag vor der 
Landeshauptvorstandssitzung 
veröffentlicht wurde.

In dem Urteil ging es um die Ali-
mentation im Land Berlin und 
insbesondere darum, dass diese 
über einen langen Zeitraum 
nicht angemessen war. Dieses 
Urteil hat zwar keine Auswirkun-
gen auf das Land Niedersachsen, 
die Argumentation und Begrün-
dung sind jedoch sehr interes-
sant und lassen sehr positiv auf 
die ausstehende Entscheidung 
für Niedersachsen blicken.

 < Rechtewahrung

Der Landesvorsitzende betonte 
dem Landeshauptvorstand ge-
genüber, dass auch für das Jahr 
2025 zwingend zur Wahrung ei-
gener möglicher Rechte Wider-

spruch mit den Musterwider-
sprüchen des dbb niedersachsen 
eingelegt werden muss.

 < Tarifverhandlungen

In der Sitzung wurde sodann 
ausführlich über die Tarifver-
handlungen 2025/2026 gespro-
chen. Die Bundestarifkommis-
sion hatte einige Tage zuvor die 
Forderungen beschlossen.

 < Berichte der Vertretungen

Es folgten sodann die mündli-
chen Berichte der Vertretungen 
des dbb niedersachsen. Lara 
Wiechers (DSTG) berichtete als 
Vorsitzende der dbb niedersach-
sen jugend über die Arbeit der 
Jugend und die vergangenen so-
wie bevorstehenden Termine.
Für die Landesseniorenvertre-
tung des dbb niedersachsen be-
richtete der Vorsitzende Jens 
Duden (komba) ebenfalls über 
die relevanten Themen. Zudem 
ging er auf das Seniorenseminar 

aus dem Jahr 2025 ein und gab 
einen Ausblick auf das Jahr 2026.

Der Bericht des Vorsitzenden 
der Landestarifkommission des 
dbb niedersachsen, Oliver 
Haupt (komba), lag natürlich im 
Schwerpunkt auf den Tarifver-
handlungen.

Weiterhin gab Markus Plachta 
(DSTG) für die Ständige Kom-
mission für Beamtenrecht, Be-
soldung und Versorgung einen 
umfassenden Bericht ab.

 < Haushalt

Der Landesschatzmeister des 
dbb niedersachsen berichtete 
dem Landeshauptvorstand über 
den Haushalt und stellte zudem 
den Haushaltsvoranschlag für 
das kommende Jahr vor.

Der Rechnungsprüfer des dbb 
niedersachsen, Michael Handke, 
gab seinen Bericht über die 
Rechnungsprüfung ab.

 < Wahl eines 
 Schiedsgerichts 
 gemäß Schiedsordnung 
(§ 5 Schiedsordnung)

In der Sitzung wurde zudem das 
Schiedsgericht des dbb nieder-
sachsen gewählt.

Als Vorsitzende wurde Marta 
Kuras Lupp (PHVN) gewählt, die 
Beisitzenden sind Kimberly Hai-
nes (DJG) und Hermann Mans-
feld (DVG): Zum Abschluss wur-
den diverse Punkte unter 
„Verschiedenes“ besprochen so-
wie die anstehenden Termine. 
Klaas Engelking berichtete zu-
dem für die Landesleitung unter 
anderem über die Sachstände 
zu den § 81er-Vereinbarungen 
Verwaltungslehrgänge und 
 Telearbeit/mobiles Arbeiten.

Die sehr gelungene Sitzung des 
Landeshauptvorstandes endete 
mit einem gemeinsamen Mit-
tagessen. 
 _

 < Vorsitzender der Tarifkommis-
sion, Oliver Haupt

 < Vorsitzender der Kommission 
Beamtenrecht, Besoldung und 
Versorgung, Markus Plachta

 < Stellvertretender Landesvorsit-
zender Klaas Engelking

 < Landesseniorenvorsitzender 
Jens Duden

 < Landesschatzmeister Thorsten 
Balster

 < 1. Landesvorsitzender Alexan-
der Zimbehl zu den aktuellen 
Themen

 < Landesleitung des dbb niedersachsen
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75 Jahre im Dienste der Justiz

DJG Niedersachsen feiert Jubiläum
Die Deutsche Justiz-Gewerk-
schaft (DJG) Landesgewerk-
schaft Niedersachsen hat kürz-
lich ihr 75-jähriges Bestehen mit 
einem großen Festakt gewür-
digt. Das Jubiläum markiert 
nicht nur einen Meilenstein in 
der Geschichte der Gewerk-
schaft, sondern unterstreicht 
auch die unermüdliche Rolle, die 
sie seit ihrer Gründung in der 
Nachkriegszeit für die Bediens-
teten der niedersächsischen 
Justiz spielt. Die Feierlichkeiten, 
die als „starkes Stück Gewerk-
schaftsgeschichte“ beschrieben 
wurden, zogen zahlreiche Gäste 
aus Politik, Justiz und den Rei-
hen des Deutschen Beamten-
bundes (dbb) an.

Die DJG Niedersachsen wurde in 
 einer Zeit des Wiederaufbaus 
und der Neugründung demokra-
tischer Strukturen ins Leben ge-
rufen und hat seitdem maßgeb-
lich die Arbeitsbedingungen und 
die berufliche Anerkennung ihrer 
Mitglieder mitgestaltet. Damals 
wie heute steht die Gewerk-
schaft für die Interessen der 
 Justizbediensteten – von der Ge-
schäftsstelle über den Wacht-
meisterdienst bis hin zu den 
Rechtspflegern. Ihre Arbeit ist eng 
mit der Entwicklung der Justiz in 
Niedersachsen verbunden, die 
stets unter dem Spannungsfeld 
von Sparzwängen und der Not-
wendigkeit  einer bürgernahen, ef-
fizienten Rechtspflege agiert.

Im Zen trum der Jubiläumsfeier-
lichkeiten stand eine lebhafte 
Podiumsdiskussion mit der nie-
dersächsischen Justizministerin 
Dr. Kathrin Wahlmann sowie 
weiteren prominenten Vertre-
terinnen und Vertretern aus Po-
litik und Gewerkschaft. Der 
Austausch verdeutlichte die ak-
tuellen Herausforderungen: die 
Gewinnung von qualifiziertem 
Nachwuchs, die Digitalisierung 

der Justiz (insbesondere die Ein-
führung der E-Akte) und die Si-
cherstellung attraktiver Ar-
beitsbedingungen zur Bindung 
älterer und erfahrener Kollegen.

Die Bundesvorsitzenden der 
DJG, Beatrix Schulze und Klaus 
Plattes, überbrachten herzliche 
Glückwünsche und würdigten 
die großen  Erfolge des Landes-
verbandes Niedersachsen. Sie 
betonten die Wichtigkeit einer 
starken Vertretung für die Jus-
tizmitarbeiter in den kommen-
den Jahren. Insbesondere die 
jüngsten Erfolge in den Tarifver-
handlungen des öffentlichen 
Dienstes und die Bemühungen 
um eine bessere Höhergruppie-
rung für bestimmte Berufsgrup-
pen zeigen, dass die DJG als 
starke Stimme für ihre Mitglie-
der unverzichtbar ist.

Der aktuelle Landesvorstand, 
unter der Doppelspitze von Tors-
ten Lieberam und Bianca Korba-
nek, hat sich dem Motto „Gene-
rationsübergreifend Zukunft 
gestalten, gemeinsam machen 
wir Justiz!“ verschrieben. Dieses 
Motto spiegelt die Herausforde-
rung wider, die Tradition der Ge-
werkschaftsarbeit fortzuführen 
und gleichzeitig die Justiz fit für 
die Zukunft zu machen. Die DJG 
Niedersachsen setzt sich weiter-
hin engagiert für eine gut ausge-

stattete Justiz ein, die ihre wich-
tige Rolle als dritte Säule der 
Demokratie verantwortungsvoll 
wahrnehmen kann. Mit Blick auf 
die nächsten 75 Jahre bleibt die 
DJG ein wichtiger Motor für eine 
gerechte und moderne Arbeits-
welt innerhalb der niedersächsi-
schen Justiz.

Torsten Lieberam und Bianca 
Korbanek, Vorsitzende der DJG 
Landesverband Niedersachsen, 
über die größten Erfolge der 
vergangenen 75 Jahre:

„75 Jahre DJG Niedersachsen – 
das ist eine Geschichte der Be-
harrlichkeit und der gelebten 
Solidarität. Wenn wir auf die 
größten Erfolge zurückblicken, 
dann stehen sie immer im Zei-
chen der Menschen, die unsere 
Justiz am Laufen halten.

Eine der wichtigsten Errungen-
schaften ist die dauerhafte Si-
cherung und Verbesserung der 
Besoldungs- und Tarifstrukturen 
für alle Beschäftigtengruppen. 
Ob es die hart erkämpften Erfol-
ge in den Tarifrunden waren oder 
die Durchsetzung fairer Höher-
gruppierungen für unsere Kolle-
ginnen und Kollegen in den Ge-
schäftsstellen  – wir haben 
es geschafft, die materielle Wert-
schätzung für die anspruchsvolle 
Arbeit in der Justiz zu steigern.

Ebenso entscheidend war unser 
Engagement für die personelle 
und infrastrukturelle Ausstat-
tung der Gerichte und Staatsan-
waltschaften. In den 70er- und 
80er-Jahren kämpften wir ge-
gen massive Personalabbauplä-
ne und konnten in jüngster Zeit 
eine Trendwende hin zu mehr 
Nachwuchsgewinnung mitge-
stalten. Die Justiz muss zu-
kunftsfähig sein. Das bedeutet 
heute, die Digitalisierung – von 
der E-Akte bis zu moderner Bü-
roausstattung – nicht nur zu be-
gleiten, sondern aktiv im Sinne 
der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter mitzugestalten, damit 
die Belastung sinkt und nicht 
steigt.

Doch der größte Erfolg ist und 
bleibt die innere Stärke und Ge-
schlossenheit unserer Gewerk-
schaft. Über sieben Jahrzehnte 
hinweg ist es uns gelungen, eine 
Plattform für den vertrauens-
vollen Austausch zu schaffen 
und die verschiedenen Fachbe-
reiche – von Wachtmeister bis 
Rechtspfleger  – unter einem 
Dach zu vereinen. Diese starke 
Gemeinschaft ist die Basis, um 
auch in den nächsten Jahrzehn-
ten die Herausforderungen der 
niedersächsischen Justiz erfolg-
reich zu meistern.“

Quelle: DJG Niedersachsen
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 < Landesvorsitzender des dbb niedersachsen,  
Alexander Zimbehl
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder unserer Gewerkschaften und Verbände,

ein ereignisreiches Jahr 2025 geht zu Ende, und 
 bevor wir in die festliche Zeit starten, möchten wir 
gemeinsam zurückblicken. Hinter uns liegen Mona-
te voller Einsatz, Verhandlungen und intensiver 
 Gespräche mit Politik und Verwaltung. Wir haben 
gemeinsam viel bewegt, für die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst, für faire Arbeitsbedingungen 
und für eine starke Stimme der Interessenvertre-
tung in Niedersachsen.

All das wäre ohne Ihr Engagement nicht möglich 
gewesen. Sie, die vielen Beschäftigten, Beamtinnen 
und Beamten, die sich Tag für Tag für das Gemein-
wohl einsetzen, sind das Herzstück unseres öffent-
lichen Dienstes. Ihr Einsatz, Ihre Verantwortung 
und Ihr Zusammenhalt geben unserer Arbeit Sinn 
und Kraft. Dafür sagen wir: Danke.

Das Weihnachtsfest erinnert uns daran, was im 
 Leben wirklich zählt: Gemeinschaft, Vertrauen und 

Zuversicht. Nutzen wir diese Tage, um Kraft zu 
schöpfen, durchzuatmen und den Blick auf das We-
sentliche zu richten: auf die Menschen, die uns 
wichtig sind, und auf die Werte, die uns verbinden.

Mit diesem Geist wollen wir auch ins neue Jahr 
starten: entschlossen, solidarisch und mit dem kla-
ren Ziel, die Interessen unserer Mitglieder weiter-
hin stark zu vertreten. Möge 2026 für uns alle ein 
Jahr werden, in dem wir gemeinsam weiterkom-
men, mit Mut, Gesundheit und einem festen Zu-
sammenhalt.

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Freunden 
eine friedvolle Weihnachtszeit, erholsame Feiertage 
und einen guten Start in ein glückliches neues Jahr!

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr dbb beamtenbund und tarifunion niedersachsen

Online-Adventskalender  
des dbb niedersachsen –  
mitmachen und gewinnen!

In diesem Jahr öffnet der dbb nieder-
sachsen täglich ein virtuelles Tür-
chen: Unser Online-Adventskalen-
der startet am 1. Dezember und hält 
bis zum Heiligabend jeden Tag at-
traktive Gewinne bereit. Möglich 
machen das die treuen Kooperati-
onspartner des dbb niedersachsen, 
die wieder schöne Preise gestiftet 
haben – von tollen Überraschungen 
bis hin zu hochwertigen Hauptge-
winnen. Ein großes Danke schon im 
Voraus an die BBBank, DBV, Debeka, 
HUK Coburg, Swiss Life Select und 
das dbb vorsorgewerk!

Das Beste: Jeder kann kostenlos teil-
nehmen – nicht nur unsere Mitglie-
der! Wir möchten damit allen Inter-
essierten eine kleine Freude in der 
Adventszeit bereiten.

Einfach täglich unter 
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